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Aufjug unb brei 3iffetblälte«t mit ©tunben« unb SJMnuten«

jetger jum greife oon 5800 gr. franfo Station ©djroanben.
®amit erhält bie ©emeinbe jebenfaES ein SBerf, auf bas
fie mit Necßt ftolj fein barf. ©oEte tnjroifchen nod) eine

®urmrenooation befcßloffen roerben, fo batf fie erft
nach betfelben montiert merben. ®iefe Nenooaiion bitbete
benn and) ba§ §aupttrattanbum ber testen Kirchgemeinbe«
oerfammlung. 9Bät)renb ber §elm erft oor ad)t gahren
burdE) .fperrn guppinger, ©penglermetfter in ©c|roanben,
»oüfiänbig neu eingebedt mürbe, fäEt bie letzte Neno«
nation be§ SurmeS in§ galjr 1874. Nachher ift an
bemfetben nichts metjr non Gelang ausgeführt morben.
©ein Kleib fiefjt benn aud) namentlich auf ber Norb«
feite red)t ftedig au§. ©inftimmig erhielt ber Kirchen«
rat SoEmacljt, mit ben |iefigen Saumeiftern in Serbin«
bung ju treten, um aud) ben ®urm mit einem neuen
Kteibe ju nerfetjen. SDamit jeigt fiel) unfere atte|rrofirbige
Kircïje, bie ältefte im Sanbe, roieber in neuem ©djmude
jur greube aller Kircßgenoffen non SDlatt unb ©ngi.

©challjawSreaooatiott in ©agi (®laru§). (Korr.)
®te ©diulgemetnbe ©ngi befdßloß auf Antrag beS ©chul«
rateS, am ©d)ult)aufe notmenbig gemorbene Außenreno«
nationen, forote im gnnern beêfetben oerfcßiebene Neu«

einridjtungen oorjunefymen. ®ie mutmaßlichen Koften
finb auf 45,000 gr. neranf^tagt.

ßanörotrtfchttftUcheS Sagertjaaê ©olothurn. ®er
Serbanb ber ßanbroirtfchaftlicßen ©enoffenfcßaften ber
Norbroeftfdf)roetj hat bie ©rb=, SJlaurer« unb ©ifenbeton«
arbeiten für bie britte Sauetappe im Setrage non jirfa
350,000 gr. Sagerhaus mit ©ilo§ für 2500 Sonnen
©etreibe, nad) ©pftem ißrof. Nant in 3Jtünd)en, an
bie beiben Saufirmen g. Nenfer unb g. Salti in
©olothurn jur Ausführung nergeben. — ®er Abbruch
nom alten ©ebäube ift bereite im ©ange.

äBßffemtforgaag Sßtfthwil (©olotßurn). SJlan

fcßreibt bem „©olotf). Sagbl." : ©amStag ben 17. Si ai fanb
hier bie behörbltcße Kontrolle, ^3rüfang unb Abnahme ber
neu erftellten 3ßaffernerforgüng§« unb gujbranteroAnlage
burd) ben fantonalen geuerroet)rinfpeftor unb ben nom
NegierungSrat fpejieE belegterten geuerroeßr « Dffijier,
fperm Nüßli au§ ©olothurn ftatt. — ®a§ Nefultat ber
KoHaubation ift ein oorjüglidjeS unb ift bie Anlage nom
geuerroehrtnfpeïtor, .fpetrn Neinbarbt, beim nadjfolgenben
gemütlichen Seil im „Sab Särfchroil" al§ in allen Seiten
feßr gut gelungen bezeichnet morben. — ®ie ißrofettie«
rung unb bie Sauleitung lag in ben fpänben ber he«

mährten girma fp. unb @. ©aljmann, Ingenieur«
Sureau in ©olothurn, bie 'Ausführung rourbe burd)
bie girma g. Senfer, in ©olothurn, in Serbinbung
mit |i>erra iß. SJteier, Särfchroil, béforgt. — ®ie
Anlage, bie nun feit SJÎitte Dîtober 1923 ftörungsloS
im Setriebe ift, ïofiet runb 220,000 gr., alle Neben«
arbeiten ufro. inbegriffen unb tonnte im Sahm en bet
Soranfcßläge unb beroifligten Krebite ausgeführt merben.

2Mf<hereißnlßge Kraalenhauâ Notfchßä), (Korr.)
Als ©rgänjung für bie leßtbin beroitligte Neueinrichtung
ber Söäfdjereianlage genehmigte ber ©emeinberat einen
neuen Krebit in ber §öl)e Pon 9200 gr. für einen elef«

trifcßen SBäfcheaufjug unb Oerfdßiebene, auf jroei ga£)re
Perteilte Sauarbeiten.

AuShßn ber Kor*hau§ßKloge» in Norfdjßch. (Korr.)
Seit ber im galjre 1921 erftellten ©rböbung ber Quai»
mauer roeftlich beS KornhaufeS ift fd)on oft baS Se=

geßren gefteHt morben, bie ©emeinbe möchte auch bie
gärtnerifche AuSgeftaltung an bie ^anb nehmen. ®a
mittlerroeile bie alten Sabanftalten abgebrochen mürben,
roiH man noch bie Nunbficht Pon biefem llferftüd aus
genießen, ^inberltch mar bis je|t immer ber KieSauS»
lab. ©ine befonbere £afen= unb ©ntlabeanlage beim
Schlachthaus ift f<hon längft geplant, mußte aber ju»

folge beS jurüdgegangenen UmfcßlageS Porläufig unauS«
geführt bleiben. ©S befiehl' einige AuSfidjt, baß ber
KteSauSlab im nächften grühfaßr oerlegt roirb, fo baß
bann mit ber ©rfiettung ber gärtnertfchen Anlagen be=

gönnen roerben fann. Unter allen Umfiänben roiU man
aber im fierbfi mit einer Saumreihe ben Anfang
machen. @S lagen fünf Stmjeftffijjen bor, Pom Sauamt
bie juge£)örigen Soranfchläge. Sautommiffion unb Stabt«
rat roaren in ihren Anträgen infofetn nicht einig, als
erftere ber Saumreihe längs ber Saß«, mit ©onnenroeg
am ©ee, leßterer einer Saumreihe an bes Uferftraße
ben Sorjug gab. gebe ber Porgefdhlagenen Söfungen
— eS lag auch ein SermittlungSPorjchlag Oor, mit einer
Saumreiße gegen bie Sahn unb einzelnen Saumgruppen
am ©ee — hatte ihre Sorjüge unb Nachteile. ®ie Saum«
reihe längs ber Sahn Perbedte bie gronten ber alten
Käufer Beffer; bie ißßaujung längs ber Uferftraße roirb
Pon ben ©pajtergängern bei heißem Skiter als Annehm«
lichteit gefchäßt. ®er Nat entflieh mehrheitlich für eine

Saumreihe längs bem ©ee.
®ie IReftßurßttoRgßrbeiteM mkH AuSmaterag ber

Kirche ®taDß«»ß bei ©affo i« ßocarao gehen ihrem
©nbe ju, nach'Oem fie bereits mehrere SN on ate in An«

fpruch genommen haben. ®ie fünftlerifcEje Ausmalung
|at ber belannte SNaler SNainoißompeo übernommen.

6rtss!$$itie älter äie iMbweniîôtikrwng
von iyoDüt«£fi in Manîoi ZtJrîd),

im Sinne Kantoit$f<it$®e$c!ilti$se$ nom 24. märz 1W4.

®er Negierungsrat befäjloß am 15. Niai in AuSfüh«

rung beS KantonêralSbefchluffes nom 24. SNärj 1924:
I. gür bie ©uboentionterung oon SBohnbauten im

©inné beS KantonSratSbefchluffeS nom 24. ÜNärj 1924
gelten nachfiehenbe ©runbfäße:

1. ®ie ©rteilung oon Sarbeiträgen an ben SBolp
nungfbau foE ben groed oerfolgen, bie ©rßeEung mög«

lichft Billiger SBohnungen in ben am meiften unter SSol)«

nungSnot leibenben ©emeinben ju förbern.
2. ®§ merben nur projette für bie ©rfteEung Billiger

Söohnungen oon 2—4 gisnmern, foroie oon Söohnungen
mit mehr gimmetn für finberretdße gamilien unterftüßt.

3. Als Sauherren merben ©emeinben unb gemein«

nüßige Saugenoffenfdjaften beoorjugt; e§ ïonnen aber

auch ^ßrioate, melche für bie jroedentfprechenbe Sermen«

bung ber ©uboentionen ©ernähr bieten, Serüdfichtigung
ßnben.

4. ®ie Sauausfütjrung foE folib, jebod) einfach ^tnnerr. Ausbau befdjetben fein, ©infamilienhäufer tonnen

nur bann berüdfic|tigt merben, roenn beren SJUetjinfe
nidßt mefentlidh Bötjer finb, al§ biejenigen oon gleich'
mertigen Sffiognungen in SNehrfamilienhäufern. Uber bie

ßuläffigfeit fogenannter ©rfaßbaumeifen bleibt ber @nt«

f^eib im ©injelfaE oorbehalten.
5. ®ie SJUetjinfe finb fo ntebrig mie möglich ju haften,

©ie foflen in ben beiben ©täbten 1000—1200 gr. für
bie Sierjimmerroohnung nicht ober nicht roefenttid) über«

ßeigen unb in ben übrigen ©emeinben beS Kantons ent«

fprecßenb tiefer gehalten roerben. ®em ©uboentionSgefuch
ift eine betaiEierte Serecßnung ber SJUetjinfe Beizulegen.

®er Negierungsrat behält fiel) oor, bei Saugenoffero
fdjaften, melche in ihren ©tatuten ben Serfauf ber .ßäufet
nid)t ausbrädUch oerboten haben, ferner bei prioaten
Sauherren, befonbere Seßimmungen aufjufteEen, meldte
bie ©petulation ausfcf)ließen.

6. ®ie Sauherren finb gehalten, bie SBohnnngen an

gamilien mit fleinem ©intommen unb an Eirtberreich®

gamilien ju oermieten nnb hiebei in erfter Stnie bie

ortSanfäffige fchroeijerifcfie Seoölterung ju 6erüctftctjtigen
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Aufzug und drei Zifferblättern mit Stunden- und Minuten-
zeiger zum Preise von 5800 Fr. franko Station Schwanden.
Damit erhält die Gemeinde jedenfalls ein Werk, auf das
sie mit Recht stolz sein darf. Sollte inzwischen noch eine

Turmrenovation beschlossen werden, so darf sie erst
nach derselben montiert werden. Diese Renovation bildete
denn auch das Haupttraktandum der letzten Kirchgemeinde-
Versammlung. Während der Helm erst vor acht Jahren
durch Herrn Zuppinger, Spenglermeister in Schwanden,
vollständig neu eingedeckt wurde, fällt die letzte Reno-
vation des Turmes ins Jahr 1874. Nachher ist an
demselben nichts mehr von Belang ausgeführt worden.
Sein Kleid sieht denn auch namentlich auf der Nord-
seite recht fleckig aus. Einstimmig erhielt der Kirchen-
rat Vollmacht, mit den hiesigen Baumeistern in Verbin-
dung zu treten, um auch den Turm mit einem neuen
Kleide zu versehen. Damit zeigt sich unsere altehrwürdige
Kirche, die älteste im Lande, wieder in neuem Schmucke

zur Freude aller Kirchgenossen von Matt und Engi.
Sch»lha«sre«ovatwn i« E«gi (Glarus). (Korr.)

Die Schulgemeinde Engi beschloß auf Antrag des Schul-
rates, am Schulhause notwendig gewordene Außenreno-
vationen, sowie im Innern desselben verschiedene Neu-
einrichtungen vorzunehmen. Die mutmaßlichen Kosten
sind auf 45,000 Fr. veranschlagt.

Landwirtschaftliches Lagerhans Solothurn. Der
Verband der Landwirtschaftlichen Genossenschaften der
Nordwestschweiz hat die Erd-, Maurer- und Eisenbeton-
arbeiten für die dritte Bauetappe im Betrage von zirka
350,000 Fr. Lagerhaus mit Silos für 2500 Tonnen
Getreide, nach System Prof. Rank in München, an
die beiden Baufirmen F. Rens er und F. Valli in
Solothurn zur Ausführung vergeben. — Der Abbruch
vom alten Gebäude ist bereits im Gange.

Wasserversorgîmg Biirschwi! (Solothurn). Man
schreibt dem „Soloth. Tagbl." : Samstag den 17. Mai fand
hier die behördliche Kontrolle, Prüfung und Abnahme der
neu erstellten Wasserversorgüngs- und Hydranten-Anlage
durch den kantonalen Feuerwehrinspektor und den vom
Regierungsrat speziell delegierten Feuerwehr-Offizier,
Herrn Nüßli aus Solothurn statt. — Das Resultat der
Kollaudation ist ein vorzügliches und ist die Anlage vom
Feuerwehrinspektor, Herrn Reinhardt, beim nachfolgenden
gemütlichen Teil im „Bad Bärschwil" als in allen Teilen
sehr gut gelungen bezeichnet worden. — Die Projektie-
rung und die Bauleitung lag in den Händen der be-

währten Firma H. und E. Salzmann, Ingenieur-
Bureau in Solothurn, die Ausführung wurde durch
die Firma F. Renfer, in Solothurn, in Verbindung
mit Herrn P. Meier, Bärschwil, besorgt. — Die
Anlage, die nun seit Mitte Oktober 1923 störungslos
im Betriebe ist, kostet rund 220,000 Fr., alle Neben-
arbeiten usw. inbegriffen und konnte im Rahmen der
Voranschläge und bewilligten Kredite ausgeführt werden.

WSschereianlage Krankenhaus Rorschach. (Korr.)
Als Ergänzung für die letzthin bewilligte Neueinrichtung
der Wäschereianlage genehmigte der Gemeinderat einen
neuen Kredit in der Höhe von 9200 Fr. für einen elek-

irischen Wäscheaufzug und verschiedene, auf zwei Jahre
verteilte Bauarbeiten.

Ausbau der Kornhausanlagen in Rorschach. (Korr.)
Seit der im Jahre 1921 erstellten Erhöhung der Quai-
mauer westlich des Kornhauses ist schon oft das Be-
gehren gestellt worden, die Gemeinde möchte auch die
gärtnerische Ausgestaltung an die Hand nehmen. Da
mittlerweile die alten Badanstalten abgebrochen wurden,
will man noch die Rundsicht von diesem Uferstück aus
genießen. Hinderlich war bis jetzt immer der Kiesaus-
lad. Eine besondere Hafen- und Entladeanlage beim
Schlachthaus ist schon längst geplant, mußte aber zu-

folge des zurückgegangenen Umschlages vorläufig unaus-
geführt bleiben. Es besteht einige Aussicht, daß der
Kiesauslad im nächsten Frühjahr verlegt wird, so daß
dann mit der Erstellung der gärtnerischen Anlagen be-

gönnen werden kann. Unter allen Umständen will man
aber im Herbst mit einer Baumreihe den Anfang
machen. Es lagen fünf Projektskizzen vor, vom Bauamt
die zugehörigen Voranschläge. Baukommission und Stadt-
rat waren in ihren Anträgen insofern nicht einig, als
erstere der Baumreihe längs der Bahn, mit Sonnenweg
am See, letzterer einer Vaumreihe an der Uferstraße
den Vorzug gab. Jede der vorgeschlagenen Lösungen
— es lag auch ein Bermittlungsvorschlag vor, mit einer
Baumreihe gegen die Bahn und einzelnen Baumgruppen
am See — hatte ihre Vorzüge und Nachteile. Die Baum-
reihe längs der Bahn verdeckte die Fronten der alten
Häuser besser; die Pflanzung längs der Uferstraße wird
von den Spaziergängern bei heißem Wetter als Annehm-
lichkeit geschätzt. Der Rat entschied mehrheitlich für eine

Baumreihe längs dem See.
Die RêstaurMgzàrbetteK «KS AKsmal««g der

Kirche MaöSKSM HZ! Sasso i« Locamo gehen ihrem
Ende zu, nachdem sie bereits mehrere Monate in An-
spruch genommen haben. Die künstlerische Ausmalung
hat der bekannte Maler MainoPompeo übernommen.

SmMMLê über M SsbVêMMêMW
YW MhàMW à WMSV ZmiG.

im Sinne Ses RKittoimädezMisses vom 24. Mà !yZ4.

Der Regierungsrat beschloß am 15. Mai in Ausfüh-
rung des Kantonsratsbeschlusses vom 24. März 1924:

I. Für die Subventionierung von Wohnbauten im
Sinne des Kantonsratsbeschluffes vom 24. März 1924
gelten nachstehende Grundsätze:

1. Die Erteilung von Barbeiträgen an den Woh-
nungsbau soll den Zweck verfolgen, die Erstellung mög-
lichst billiger Wohnungen in den am meisten unter Woh-
nungsnot leidenden Gemeinden zu fördern.

2. Es werden nur Projekte für die Erstellung billiger
Wohnungen von 2—4 Zimmern, sowie von Wohnungen
mit mehr Zimmern für kinderreiche Familien unterstützt.

3. Als Bauherren werden Gemeinden und gemein-
nützige Baugenossenschaften bevorzugt; es können aber

auch Private, welche für die zweckentsprechende Verwen-
dung der Subventionen Gewähr bieten, Berücksichtigung
finden.

4. Die Bauausführung soll solid, jedoch einfach und im

innern Ausbau bescheiden sein. Einfamilienhäuser können

nur dann berücksichtigt werden, wenn deren Mietzinse
nicht wesentlich höher sind, als diejenigen von gleich-

wertigen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Über die

Zulässigkeit sogenannter Ersatzbauweisen bleibt der Ent-
scheid im Einzelfall vorbehalten.

5. Die Mietzinse sind so niedrig wie möglich zu halten.
Sie sollen in den beiden Städten 1000—1200 Fr. für
die Vierzimmerwohnung nicht oder nicht wesentlich über-

steigen und in den übrigen Gemeinden des Kantons ent-

sprechend tiefer gehalten werden. Dem Suboentionsgesuch
ist eine detaillierte Berechnung der Mietzinse beizulegen.

Der Regierungsrat behält sich vor, bei Baugenossen-
schaften, welche in ihren Statuten den Verkauf der Häuser
nicht ausdrücklich verboten haben, ferner bei privaten
Bauherren, besondere Bestimmungen aufzustellen, welche
die Spekulation ausschließen.

6. Die Bauherren sind gehalten, die Wohnungen an

Familien mit kleinem Einkommen und an kinderreiche

Familien zu vermieten und hiebei in erster Linie die

ortsansässige schweizerische Bevölkerung zu berücksichtigen
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7. 21ÏI Suboention wirb ein Beitrag à fonds perdu
non 5 ®/o bel Kanton! unb 5 % bel Vunbe! in Slulficp
gefteüt. Vorbeplten bleiben bie ©ntfcptbungen bel @tb=

genoffifcpn 3trbeit!amte§. Sluprbem mirb ermattet, bafj
bie ©emeinben bie projette in einem ipen Verpltniffen
entfpredjenben äftap unterfiüpn.

8. ®le Suboentionlgefucp finb bi! 1. Stugufi 1924
mit ben zugehörigen planen, einem KofienooranfdPag
unb einem $inanzprogramm bent ©emeinberat bet Vau»
gemeinbe einzureiben. ®iefer pt ba! ißrojeft auf feine

-Qbereinftimmung mit biefen Vorfcpiften ju überprüfen
unb, mit feinem ©utacpen nerfepn, unter 3lngabe be!
Umfange! eoentuetier Seifiungen bet ©emeinbe beförber»
(ici); an bie Vaubireftion meiterjuleiten.

9. ©ie ©emeinberäte pben bie Slulfüpung ber bauten
unb bie ©inpltung ber con ben Vauptren übernom»
menen Verpflicpungen, tnlbefonbere ber oorgefcpiebenen
Vermietung ber SBopungen, ju übermalen, oorbepli»
licb be! KontroUrecpe! oon Vunb unb Kanton unb be!
ÜlbfcPuffe! eine! Suboentionloerirage! groifc^en bem
Kanton unb bem Vauprrn.

II. ®ie Vaubireftion mirb mit ber ©urcp
füpung biefer ©runbfcpe beauftragt.

©etfd!wiaetifef|e 5iitf$etif)attbeî
in ben Q3anftoffinbufteien

im 1. Ôuortai 1924.
(Korrefponbenj.)

SBenn mir juncpfi einen Überblicf über bie ©efamt»
läge geben mollen, fo tun mir bie! an f>anb ber fol»
genben Slupnpnbellgeraicpe unb »SBerte bei oergan»
genen Quartal!, au! benen bie mefentlidpn 33erpie»
bungen ber abgelaufenen Vericplperiobe ope roeiterel
etfitplidj finb.

Sdjttietsertpe ©efamteinfup.
1. Quartal 1924 1. Quartal 1923

®emict)t Stert ©eraidjt SBert

q Sr. q Sr.
13,399,210 587,730,000 15,962,083 530,038,000

Sdjweizertffp @efßttitou§f«|£.
1. Quartal 1924 1. Quartal 1923

©emidjt SBert ®eroicl)t SBert

1,680478 539,039,000 1,649^896 441,326,000
@p mir jur Vefprecpng ber einzelnen ißofitionen

ber Vauftoffinbuftrien übergepn, motten mir uni an

|>anb einer bal »ergangene Sop betreffenben Tabelle
über bie mid^tigftert putigen älbfapebtete unb Vezugl»
länber orientieren. ®ie Sänber finb georbnet nap ber
Veipnfolge bei ©in» unb Slulfupmertel, roobei mir ber
©infacpett plber bie Kolonien zu ben jemeiltgen SOKutter»

länbetn zPIten.
®ie fpmeizerifpen Vbfapebiete.

Sr-
1. Vrtttfcp! Veip 513,646,000
2. granfreip mit Kolonien 228,600,000
3. Vereinigte Staaten mit Kolonien 224,950,000
4. ©eutfplanb 123,443,000
5. stalten mit Kolonien 100,783,000
6. Sübametifa 75,655,000
7. Spanien mit Kolonien 65,012,000
8. ®eutfp»£)fterreip 64,588,000
9. Sopan Kolonien 61,708,000

10. Slanbinaoien 61,388,000
11. £>oHanb unb Kolonien 56,197,000
12. Vetgien mit Kolonien 45,287,000

©le pmeizertfcp* SSejuglguetten.
Sr.

1. ©eutfplanb 416,935,000
2. granfreip mit Kolonien 403,479,000
3. Vritifpel'IMp 364,793,000
4. Statten mit Kolonien 233,207,000
5. Vereinigte Staaten mit Kolonien 185,350,000
6. Velgien mit Kolonien 95,621,000
7. Sübametifa 92,901,000
8. Sfpepoftomafei 88,504,000
9. |)ollanb mit Kolonien 70,207,000

10. Sfanbtnaoten 61,030,000
11. Spanien mit Kolonien 35,840,000
12. ®eutfp»Öfterreip 31,025,000

5Bir erfepn aul obiger ©arftetlung, bafj bie fcpei--
zerifpe ©çportinbufirie nur ttop bret grop Slbfapebtete
befip: ©nglanb, granfreip unb bie Vereinigten Staaten
mit ipen Kolonien. Sttittlere 9lbneper finb ®eutfcl)lanb
unb Stötten, mäpenb bie grop $ap ber übrigen San»
ber z« ben fletnern âlbfapebteten zu zpkn ifi. 2Ba!
bie Vezuglquelten anbetrifft, fo fiep ©eutfplanb, pupt»
fapttp mit gabrifaten unb SBaren, an ber Spip, ift
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7. Als Subvention wird ein Beitrag à àlls percin
von 5 "/« des Kantons und 5 °/o des Bundes in Aussicht
gestellt. Vorbehalten bleiben die Entscheidungen des Eid-
genössischen Arbeitsamtes. Außerdem wird erwartet, daß
die Gemeinden die Projekte in einem ihren Verhältnissen
entsprechenden Maße unterstützen.

8. Die Subventionsgesuche sind bis 1. August 1924
mit den zugehörigen Plänen, einem Kostenvoranschlag
und einem Fmanzprogramm dem Gemeinderat der Bau-
gemeinde einzureichen. Dieser hat das Projekt auf seine

Übereinstimmung mit diesen Vorschriften zu überprüfen
und, mit seinem Gutachten versehen, unter Angabe des

Umfanges eventueller Leistungen der Gemeinde beförder-
lichxan die Baudirektion weiterzuleiten.

9. Die Gemeinderäte haben die Ausführung der Bauten
und die Einhaltung der von den Bauherren übernom-
menen Verpflichtungen, insbesondere der vorgeschriebenen
Vermietung der Wohnungen, zu überwachen, vorbehält-
lich des Kontrollrechtes von Bund und Kanton und des
Abschlusses eines Subventionsvertrages zwischen dem
Kanton und dem Bauherrn.

II. Die Baudirektion wird mit der Durch-
führung dieser Grundsätze beauftragt.

Der schweizerische Außenhandel
in den BaWstsffindustrien

im 1. Quartal 1924.
(Korrespondenz.)

Wenn wir zunächst einen Überblick über die Gesamt-
läge geben wollen, so tun wir dies an Hand der fol-
genden Außenhandelsgewichte und -Werte des vergan-
genen Quartals, aus denen die wesentlichen Verschie-
bungen der abgelaufenen Berichtsperiode ohne weiteres
ersichtlich sind.

Schweizerische Gesamteinfuhr.
1. Quartal 1924 1. Quartal 1923

Gewicht Wert Gewicht Wert
q Fr. q Fr.

13,399,210 587,730,000 15,962,083 530,038,000

Schweizerische Gesamtaussuhr.
1. Quartal 1924 1. Quartal 1923

Gewicht Wert Gewicht Wert

1.680J78 539,039,000 1.649P96 441,326,000
Ehe wir zur Besprechung der einzelnen Positionen

der Baustoffindustrien übergehen, wollen wir uns an

Hand einer das vergangene Jahr betreffenden Tabelle
über die wichtigsten heutigen Absatzgebtete und Bezugs-
länder orientieren. Die Länder sind geordnet nach der
Reihenfolge des Ein- und Ausfuhrwertes, wobei wir der
Einfachheit halber die Kolonien zu den jeweiligen Mutter-
ländern zählten.

Die schweizerischen Absatzgebiete.
Fr-

1. Brlllsches Reich 513,646,000
2. Frankreich mit Kolonien 228,600,000
3. Vereinigte Staaten mit Kolonien 224,950,000
4. Deutschland 123,443,000
5. Italien mit Kolonien 100,783,000
6. Südamerika 75,655,000
7. Spanien mit Kolonien 65,012,000
8. Deutsch-Österreich. 64,588,000
9. Japan mit Kolonien 61,708,000

10. Skandinavien 61,388,000
11. Holland und Kolonien 56,197,000
12. Belgien mit Kolonien 45,287,000

Die schweizerische« Bezugsquelle«.
Fr.

1. Deutschland 416,935,000
2. Frankreich mit Kolonien 403,479,000
3. Britisches'Reich 364,793,000
4. Italien mit Kolonien 233,207,000
5. Vereinigte Staaten mit Kolonien 185,350,000
6. Belgien mit Kolonien 95,621,000
7. Südamerika 92,901,000
8. Tschechoslowakei 88,504,000
9. Holland mit Kolonien 70,207,000

10. Skandinavien 61,030,000
11. Spanien mit Kolonien 35,840,000
12. Deutsch-Österreich 31,025,000

Wir ersehen aus obiger Darstellung, daß die schwer-
zerische Exportindustrie nur noch drei große Absatzgebiete
besitzt: England, Frankreich und die Vereinigten Staaten
mit ihren Kolonien. Mittlere Abnehmer sind Deutschland
und Italien, während die große Zahl der übrigen Län-
der zu den kleinern Absatzgebieten zu zählen ist. Was
die Bezugsquellen anbetrifft, so steht Deutschland, Haupt-
sächlich mit Fabrikaten und Waren, an der Spitze, ist
somit heute einer unserer schärfsten Konkurrenten. Das
nämliche gilt für Frankreich, jedoch mit dem Unterschied,
daß dieses Land mit seinen Kolonialgebieten mehr Le-
bensmittel und Rohstoffe als Fertigfabrikate und Waren
liefert. In Wirklichkeit ist auch das Britische Reich vor-
wiegend Lebensmittel- und Rohstofflieferant.
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